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Inhalt: Bemerkungen zu dem Gesetzesentwurf der nationalriitlichen Kommission Uber Organisation der Ver-
der Gotthardbefestigung. — Eidgenossenschaft: Wiederholungskurse pro 1894. — Notrationen und Not-
Extrakurs fir Legr

er. in neuer Sprengstoff. — Ausland:
Preussen : + Oberst

., Die Fortsetzung des Berichts i ber ,Die
Herbstibungen des Il. Armeekorps
1893 musste fiir die nichste Nummer zuriick-
gelegt werden. Der heutige erste Artikel bean-
spruchte zu viel Raum und konnte, da er eine
wichtige Tagesfrage behandelt, nicht verschoben
werden. D. R. .

Bemerkungen zn dem Gesetzesentwurf
der nationalritlichen Kommission iber
Organisation der Verteidigung der
Gotthardbefestigung.

Wie wir aus den Tagesblittern erfahren, hat
die nationalritliche Kommission den Entwurf des
Bundesrates zu einem Gesetz iiber die Organi-
sation der Verteidigung der Gotthardbefestigung
vollstindig umgearbeitet.

Es legt gewiss ein schdnes Zeugnis fiir den
Ernst und Eifer, mit welchem die Kommission
die Sache auffasst, ab, wenn dieselbe sich nicht
darauf beschrinkt, einen vorgelegten Entwurf zu
begutachten, Anderungen einzelner Bestimmun-
gen zu beantragen u. s. W, sondern die Auf-
gabe einer Redaktionskommission dbernimmt und
den Gegenstand nach eigener Auffassung be-
handelt.

Die Absicht ist sehr anerkennenswert, gleich-
wohl ist das Vorgehen etwas aussergewdhnlich
und geeignet Bedenken zu erregen.

Wir miissen annehmen, dass die Gesetz-Ent-
wiirfe des Bundesrates erst nach reiflicher Uber-
legung und genauer Prifung an die eidg. Rite
gelangen. Bei wichtigen Fragen, welche beson-
dere Kenntnisse erfordern, wird es wohl nicht
unterlassen, Fachmanner, denen Zeit und Mate-

rial zur Verfigung steht, zn Rate zu ziehen.
Es ist daher mehr Gewadhr fir eine glickliche
Losung geboten, als wenn die Kommissionen der
Rate die Sache selbst an die Hand nehmen.
Abénderung und ndtigen Falles Riickweisung
dirften gentigen! Dieses ist selbst dann vorzu-
ziehen, wenn ein -oder mehrere anerkannt tich-
ulge Militars sich in den Kommissionen befinden.
Die Rate sind kein Preisgericht und es ist besser,
sich nicht auf eine Konkurrenzarbeit einzulassen.

Den Entwurf des Bundesrates zu dem erwihn-
ten Gesetz kennen wir nicht; folglich ist ums
keine Gelegenheit zum Vergleich gehoten; wir
beschrinken uns daher auf Besprechung des vor-
liegenden nationalritlichen Entwurfes. — Bevor
wir auf diese eingehen, dringt sich uns die
Frage auf: ob Erlascen des Gesetzes zur Gott-
hardverteidigung zeitgemdss sei? — Wir mdch-
ten daran zweifeln! Die Zeitungen berichten,
dass Botschaft und Entwurf zu einer neuen Mili-
tirorganisation noch diesen Monat den eidg.
Raten vorgelegt werde. 1In Bezug auf Stdrke,
Zusammensetzung der Truppenkdrper und Trup-
penverbinde sind verschiedene Anderungen zu
erwarten. Bevor diese bekannt sind, ist es un-
moglich, Bestimmungen iiber den wichtigsten
Teil zu der Organisation der Verteidigung ,die
Truppen“ zu treffen. Aus diesem Grunde
schiene es zweckmissig ,die Organisation der
Verteidigung des Gotthard“ erst nach Erlass des
militarischen Grundgesetzes oder noch besser als
Teil desselben zu behandeln und sich bis dakin
mit einem Provisorium zu behelfen. Da die
Rite aber anderer Ansicht sein konnen und die
Wichtigkeit des Gegenstandes es rechtfertigt,
wollen wir den Entwurf der nationaltdtlichen
Kommission genauer untersuchen.
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Dieser Entwurf zerfallt in vier Abschnitte und
zwar: I. Organe der Gotthardverteidigung; II. Un-
terricht der Gotthardtruppen; III. Verwaltung;
IV. Inspektionen.

Im Interesse der Ubersichtlichkeit und Klar-
heit wirden wir folgender Einteilung den Vor-
zug gegeben haben :

I. Personal: a. Kommando und Stab; b. stén-
dige Beamtete; c. Truppen und zwar Besatzungs-
und Bewachungs-Truppen.

Il. Besondere Bestimmungen iber die stindi-
gen Beamteten (Ergiinzung und Wirkungskreis).

III. Unterricht.

IV. Verwaltung.

V. Beaufsichtigung.

Als Anhang Besoldung und Pferdeberechti-
gung; Verpflegung und Entschidigungen an die
Truppen u. s. w.

Zu den einzelnen Artikeln des Entwurfes der
nationalritlichen Kommission bemerken wir :

Ad Art. 1 die Worte: ,vorbehiltlich der Be-
stimmungen dber das Kommando der Sidfront*
erscheint iberflissig. Samtliche Abschnittskom-
mandanten missen dem Festungskommando unter-
stellt sein. Alle Abschnitte sind gleich wichtig
(wenn auch nicht gleich gefahrdet). Der Verlust
eines Abschnitts wirde die andern unhaltbar
machen.

Eine Unterstellung der Fortskommandantep.
unter die Abschnittskommandanten dirfte eher
Nachteil als Vorteil bieten. Erstere haben eine
ganz selbststindige Aufgabe zu losen und ibre
Mitwirkung diirfte sich auf Beschiessen gewisser
Punkte zu bestimmten Zeiten beschrinken. Das
Verhaltnis zwischen Abschnitts- und Fortskom-
mandanten ein fir allemal zu regeln, ist Sache
des Festungskommandanten und nicht der Ge-
setzgebung. ‘

Ad Art. 2. Wenn der Artilleriechef und der
Geniechef den Oberstgrad bekleiden dirfen, sollte
dieser auch dem Stabschef in gleicher Weise zu-
gestanden werden.

Ad Art. 3. Dem Artilleriechef und Geniechef
diirfte hier ausser dem Kommando iber die ihrer
Waffe angehorigen Truppen die Aufsicht @ber
das Material ibertragen werden. Das Verfi-
gungsrecht dber die in den Forts befindlichen
Truppen wird notwendig ein beschrinktes sein
miissen.

Der Stellvertreter des Festungskommandanten
batte vielleicht hier bezeichnet werden konnen.
Es geschieht dieses in Art. 25. In diesem wird
aber nicht gesagt, dass er in Abwesenheit des
Festungskominandanten (die im Frieden Regel
ist) die Verantwortung fir die Sicherheit der
Festung trage und den Dienst in den Forts zu
kontrollieren habe.

Ad Art. 3. Bei den Abschnittskommandanten

rigkeit.

wird die Pferdeberechtigung erwihnt; bei dem
Festungskommandanten und seinem Stabe wird
nichts gesagt. Es lasst sich kaum annehmen,
dass die Absicht herrsche, dass der Festungs-
kommandant und seine Adjutanten etc. nicht be-
ritten sein sollen. Ein solches Ubersehen wiirde
sich nicht ereignet haben, wenn Besoldung und
Pferdeberechtigung in einem Anbang (daher ver-
eint) gebracht worden wire.

Immerhin mdchten wir wiinschen, dass die
Pferdeberechtigung auf das Notwendigste einge-
schrinkt werde. Am Gotthard ist wenig Gele-
genheit zur Beniitzung von Reitpferden geboten.

Ad Art. 5. Die Einteilung der Ab-
schnitte scheint zweckméssigz. Die Forts
wiirden wir lieber den Abschnittskommandanten
nicht unterstellen. Fiir die andern Befestigunger
werden diese allerdings sorgen miissen.

Ad Art. 6. Es schiene uns zweckmdssig, simt-
liche Forts (und nicht nur Bazberg und Bihl) dem
Festungskommandanten direkt zu unterstellen.
Ausnahmen kdnnen im Bedarfsfalle von: diesem
angeordnet werden. Die besondern Anordnungen
fir die Verteidigung sollten (wie bereits bemerkt)
nicht in das Gesetz aufgenommen werden.

Ad Art. 7. Die wichtige Frage der Sicher-
heitsbesatzung wird hier berihrt, aber
hier stosst die Kommission auf eine grosse-Schwie-
Sie sucht dieselbe zu umgehen, indem
sie sagt: ,Der Bundesrat bezeichnet znm Voraus
diejenigen Truppen, welche als Sicherheitsbe-
satzung fir die Verteidigung des Gotthard be-
stimmt sind. Dieselben sind vorzugsweise der
Landwehr zu entnehmen.® Auf diese Weise wird
gerade die Hauptsache nicht erledigt! Unzweck-
missig ist es, wie bisher als Notbehelf geschehen
ist, die Gotthardbesatzung durch Zerreissen von
Verbanden der Armee zu bilden. — Die Befesti-
gungen bestehen einmal. Es muss fir ihre
Sicherheit gesorgt werden. Auf dieses wird auch
das Gesetz iber die Militdrorganisation Récksicht
nehmen miissen. HKs wird sogar zweckmaissig
sein, die Organisation dieser Trup-
pen, ihre Ausristung und Instruk-
tionihren besonderen Bestimmun-
gen anzupassen. ’

Man wird aber zur Gotthardverteidigung nicht
nur Infanterie, sondern auch eine kleine Abtei-
lung Kavallerie, wenigstens eine Feld- und eine
Gebirgsbatterie, einige Kompagnien Positions-
artillerie, eine Anzahl Radfahrer, Genietruppen
u. s. w. brauchen. Alles dieses sollte genau
festgesetzt werden, denn diese Truppen sind der
wichtigste Bestandteil der Verteidigung und
dieser darf nicht so kurz abgethan werden!

Bei der Infanterie wird es sich fragen: ist es
aweckmassig, den Kompagnien die gleiche Stdrke
wie in der iibrigen Armee zu geben? Wire es

curisiaalil



nicht den Verhaltnissen besser entsprechend, die
Bataillone aus bloss 3 Kompagnien zu bilden ? ete.

Wir zweifeln, dass es zweckmissig ware, bloss
Landwehren zu dem Dienst im Hoch{gebirge wu
verwenden. Im Festungskrieg haben im Laufe
der letzten 30 Jahre gewaltige Verinderungen
stattgefunden. Es miissen ganz andere Anforde-
rungen an die Truppen gestellt werden, als in
friherer Zeit. Dieses ist aber weit mehr der
Fall bei einer Festung im Hochgebirge, als bei
einer in der Ebene. Die Italiener entnehmen
ihre Alpini und die Franzosen ihre Alpenjiger
auch nicht der Landwehr.

Was die Starke der Sicherheitsbe-
satzung anbelangt, so wird diese, wenn die
Gefahr von Siden droht, sicher mit 5 Bataillo-
nen Auszug und 5 Bataillonen Landwehr nicht
zu stark bemessen sein. Ist die Siidgrenze nicht
bedrobt, so wird man die 5 Auszug-Bataillone
anderwirts verwerten kdnnen. Dieses sollte in
dem Gesetz gesagt werden. Die Landwehr wird
man allerdings nicht wegnehmen diirfen, denn
in Kriegszeiten darf die Festung nicht ohne
Besatzung bleiben.

Wir brauchen aber Auszug-Bataillone fiir die
Gebirgsbefestigung, — da ihre Verteidigung offen-
siv gefiihrt werden muss und weil wir uns dar-
auf gefasst machen miissen, sehr marschfshige,
des Gebirges gewohnte Truppen bekimpfen zu
miissen. Endlich ist es auch wichtig, dass die
gleichen Leute ihren Dienst in Auszug und Land-
wehr am Gotthard thun; nur unter dieser Be-
dingung werden sie das dortige Gebirge genug-
. sam kennen lernen. Noch wichtiger als fir die
Maunschaft ist diese Landeskenntnis und Kennt-
nis des Gebirgskrieges fiir die Offiziere. Wir er-
lauben uns noch beizufigen: zweckmissig wird
es sein, die Mannschaft dieser Truppen aus der
nihern Umgegend und nicht aus entfernten
Landesteilen zu nehmen. Vorschlige zu machen
haben wir keine — aber dem Wunsche mdchten
wir Ausdruck geben, dass bei den Gotthardtrup-
pen unsere nationale Waffe ,die Schitzen®
mit wenigstens einem Bataillon (und zwar aus
dem ganzen Rekrutierungsgebiet zusammenge-
stellt) vertreten sein mdchte. Bei diesem Ba-
taillon sollte eine Kompagnie aus lauter Berg-
fihrern, Gemsjigern u. s. w. zusammengesetzt
werden.

Ad Art. 8. Der Schutz gegen Uber-
fall der Befestigungen, welcher hier
behandelt wird, ist gewiss eine unbedingte Not-
wendigkeit. Die Schweiz hat die Befestigungen
zum Schutze des eigenen Landes und nicht zum
Nutzen des Feindes errichtet. Zum Zweck der
Sicherung werden vorgesehen: Fortwachten und
Thalwehren. Der letztere Ausdruek ist neu,
aber der Gedanke ist richtig. Wir wollen nur
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sehen, wie derselbe in den folgenden Artikeln
dargestellt wird.

Art. 9 sagt: Die Fortwachten werden
nach Art. 30 gebildet und durch den Fortver-
walter befehligt. Sie sollen die erste Besatzung
des Forts bilden und dasselbe bis zum Eintreffen
der ordentlichen Besatzung verteidigen. — Aus
Art. 38 erfahren wir aber, dass einem Fortver-
walter mehrere Forts unterstellt sind. Er selbst
wird die Verteidigung nur in einem Fort leiten
konnen. Fir die andern Forts solltén ‘daher
notwendig besondere Fortkommandanten bestellt
werden, :

Ad Art. 10. Die Thalwehren sollen ge-
bildet werden aus der wehrfihigen Mannschaft
(Auszug, Landwehr und Landsturm) der verschie-
denen um das Gotthardmassiv liegenden Théler.
Es wird weiter gesagt: ,die Thalwehren werden
aufgelost und treten in ihren ordentlichen Ver-
band zuriick, sobald die Mobilmachung der Gott-
hardtruppen beendet ist.*

Gegen den Gedanken von sog. Thalwehren
haben wir nichts einzuwenden. Eine festere und
bleibende Organisation schiene aber eine Notwen-
digkeit. Die Leute am Gotthard besammeln
und sie spiter wieder zu ihren Truppenkdrpern
schicken geht faglich nicht an; es ist besser,
wenn man sie einmal besammelt hat, sie in jhrem
Truppenverband zusammen zu behalten. Die Bil-
dung dieser Thalwehren dirfte zu den Problemen,
welche das Gesetz iber die Militarorganisation
zu 1dsen hat, gehdren. ) ‘

Ad Art. 11. Es wird darin gesagt, dass der
Bundesrat den Kommandanten der Gotthardbe-
festigungen, den Artillerie- und Geniechef u. s. w.
wihle und dass das eidg. Militdrdepartement die
ibrigen Offiziere des Kommandostabes zu er-
nennen habe. Die Wahlbehdrde ist nach unserer
Ansicht richtig bezeichnet, aber es ist nicht ge-
sagt, wer das Vorschlagsrecht haben solle. -

Das Recht, den Kommandanten der Gotthard-
befestigungen vorzuschlagen, dirfte fiiglich der
Landesverteidigungskommission zuerkannt wer-
den. Bei der Wahl des Artillerie- und Genie-
chefs, der Abschnittskommandanten u. s. w. sollte
dem Festungskommandanten, der die Verantwor-
tung trigt, eine Stimme gestattet. werden. Betreff
der Adjutanten dirften die allgemeinen Vor-
schriften des Organisationsgesetzes massgebend -
gein. ‘

Art. 12 regelt die Kommandoverhaltnisse
gegeniiber den im Gebiete der Gotthardbefesti-
gungen befindlichen ,ibergeordneten Offizieren.
Einfacher und bestimmter schiene zu sagen: Der
Kommandant der Gotthardbefestigung unter-
steht im Frieden dem Bundesrate, im Falle von
Kriegsgefahr dem Oberbefehlshaber. Jede Ande-
rung dieses Verhaltnisses wird durch die vorge-



nannten Behorden angeordnet.® Es scheint ferner
notwendig, dass diese Bestimmung in die Regle-
mente der Truppen aufgenommen werde, damit
die Truppenkommandanten ihr Verhiltnis zu dem
Festungskommandanten kennen. Es braucht wohl
keines Beweises um zu zeigen, dass dieses, um
Konflikte zu vermeiden, notwendig sei.

II. Die Abteilung ,Unterricht® ist in zwei Ab-
schnitte geschieden, der 1. trigt die Aufschrift:
»Allgemeine Bestimmungen®, der 2. ,Spezial-
kurse. ¢

Art. 13 erscheint zweckmissig.

Art. 14 bestimmt, dass simtlicher Unterricht
der Gotthardtruppen im Gebiete der Gotthard-
befestigungen stattfinden soll. Mit diesem sind
wir nicht unbedingt einverstanden. Sollte man
sich entschliessen, fir die Gotthardtruppen be-
sondere Infanterie-Rekrutenschulen einzurichten,
was sehr wiinschenswert und niitzlich wire, so
wire es zweckmissig, den ersten Teil der Re-
krutenschule und jedenfalls den allfilligen Kadres-
vorkurs und die erste Halfte des Mannschafts-
kurses in den Wiederholungskursen in den tiefern
Thalern abzuhalten. Als Waffenplitze wiirden
sich besonders eignen Altorf und Bellinzona.
Auf diesen Waffenpldtzen konnte der erste
Unterricht besser betrieben werden; Kasernen
erleichtern die Gewdhnung der Mannschaft an
Ordnung und Disziplin; es ist Gelegenheit ge-
boten fir die Soldatenschule, Zugs- und Kom-
pagnieschule geeignete Plitze zu benitzen. Das
Schulschiessen kdnnte grindlicher und mit weni-
ger Stdrungen betrieben werden. Die zweite
Halfte des Kurses miisste die Mannschaft aller-
dings im Hochthal von Andermatt oder in Airolo
u. 8. w. zubringen. Hier ist mehr Gelegenhcit
geboten, die Felddienstibungen so zu gestalten,
wie sie das Hochgebirge erfordert. An Plitzen,
das gefechtsmissige Schiessen und zwar unter
den verschiedensten Verhiltnissen vorzunehmen,
fehlt es micht. Die zweite Hilfte der Schulen
im Gebirge in Baracken und Kantonnementen zu-
zubringen, schadet den Truppen nichts. — Die
erste Hilfte im Thal abzuhalten, ist durch das
rauhe Klima geboten. Wir erinnern, 1890 fiel
Ende August im Thal von Andermatt hoher
Sehnee. Die Verbindung idber den Gotthard, die
Oberalp und Furka war unterbrochen. Nebel
machten die Schiessibungen beinahe unmdglich.
Das Inf.-Regiment Nr. 29, welches damals in
Andermatt seinen Wiederholungskurs abhielt,
musste, da alle Ubungen unmdglich waren, ver-
legt werden.

Ad Art. 15. Es ist zweckmissig, dem Kom-
mandanten der Gotthardbefestigung die Oberauf-
gicht diber den gesamten Unterricht der Gott-
hardtruppen zu dbertragen. Die Bestimmungen
betreffend Unterrichtspldne. sind zweckmaéssig.
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Ad Art. 16. Die Leitung des Unter-
terrichts der Infanterie soll nicht
bloss einem , Instruktionsoffizier, sondern ,einem
hohern'Instruktionsoffizier® iiber-
tragen werden und zwar sollte dem Festungs-
kommandanten das Vorschlagsrecht eingeriumt
werden. Zur Begriindung fibren wir an: wir
haben genug Tnstruktoren I. Klasse, so dass ein
solcher schon abkommandiert werden kann; dann
ist die Aufgabe wichtig und legt grosse Verant-
wortung auf; endlich eignet sich nieht jeder
Instruktionsoffizier zu dieser Stellung.

Es diirfte noch erwihnt werden, dass dem lei-
tenden Instruktor das notwendige Instruktions-
personal zur Verfigung géstellt werden solle.
Die Zusammensetzung desselben lisst sich aller-
dings nicht bestimmen, so lange die Zahl der
Gotthardtruppen nicht festgesetzt ist.

Der Artillerie- und Geniechef werden ebenfalls
ein Instruktionspersonal brauchen. Ersterem sind
allerdings einige der stindigen Beamteten zur
Verfiigung gestellt.

Leiter der taktischen und Rekognoszierungs-
kurse muss selbstverstindlich der Gotthardkom-
mandant sein.

Es hatte sich vielleicht noch beifiigen lassen,
dass simtliche Gebirgstruppen (daher auch die
von St. Maurice) am Gotthard ihren Unterricht
erhalten. Es liegt dieses ebenso im Interesse
einer einheitlicen und grindlichen Instruktion
als der Okonomie.

Art. 17. Die vorgesehenen taktischen Kurse
scheinen zweckmissig, ebenso die in Art. 18
vorgesehenen Rekognoszierungskurse. Es fragt
sich hochstens, ob es nicht besser wire, beide
Kurse zu verbinden. In diesem Falle diirfte eine
Dauer von 4 Wochen (fiir beide zusammen) ge-
niigen.

Art. 19. Es ist etwas viel verlangt, wenn die
Offiziere der Gotthardtruppen nebst den fiir diese
vorgeschriebenen besondern Karsen noch alle allge-
meinen Schulen, die angefiihrt werden, besuchen
sollen. Eine Centralschule I diirfte geniigen und
von der Schiessschule, die in ihrer jetzigen Ein-
richtung schwerlich die neue Organisation dber-
leben dirfte, wirden wir schon ganz Umgang
nehmen, ausser bei freiwilliger Anmeldung.

Art. 20. Es mag eigentimlich erscheinen,
dass nach diesem Artikel die Unteroffiziere der
Festungsartillerie, die zum Offiziersaspiranten vor-
geschlagen werden, die Offiziersbildungsschule der
Infanterie besuchen sollen. Gleichwohl konnen
gie hier mehr Niitzliches lernen als beim Unter-
richt der Fahr- und Batterieschule der Feldar-
tillerie. — Wiirden besondere Offiziersbildungs-
schulen der Gotthardtruppen eingefiihrt, so kénn-
ten in dieser alle Ficher: Infanterie, Artillerie



und Genie in einer den kiinftigen Offizieren
gleich niitzlichen Weise verbunden werden.

Wird Feldartillerie den Gotthardtruppen zu-
gewiesen, so wiirden die Aspiranten die Offiziers-
bildungsschulen der Feldartillerie besuchen miis-
sen. Der Offizier der kleinen Kavallerieabteilung
dirfte die Offiziersbildungsschule bei seiner Waffe
besuchen.

Art. 21.  Da Gefreiter nicht als Grad betrach-
tet wird, so sollten die Leute in die Gefreiten-
schule als Gefreite einriicken und nicht erst in
dieser einen Grad erwerben, welcher kein Grad
ist.

Art. 22. Der Kadres-Vorkurs von 3 Tagen
vor den Wiederholungskursen der Festungsartil-
lerie wird sich gewiss sehr niitzlich erweisen.
Auf Erfahrung gestitzt, winschen wir, dass
solche Vorkurse auch bei der Infanterie allgemein
eingefiihrt werden mochten.

Art. 23 erscheint zweckmissig.

Art. 24 enthialt eine Ubergangs - Bestim-
mung, die nicht hieher gehdrt.
ritlichen Kommission ist hei dem Abschnitt
Unterricht etwas Menschliches passiert. Die
Dauer der Rekrutenschule der Festungsartillerie
ist nicht angegeben. Es kdnnte wohl auf Art.13
und damit auf die Bestimmungen der Militir-
organisation verwiesen werden; aber wozu wird
denn die Dauer der Wiederholungskurse ange-
geben, die dort ebenfalls zu finden sein wird?

Der III. Teil ist betitelt Verwaltung.

Art. 25 bezeichnet den Kommandanten der
Gotthardbefestigungen als verantwortlichen Chef
der Verwaltung und als solcher sei er dem Mi-
litirdepartement unterstellt. Gegen die Sache
wollen wir nichts einwenden, aber wir mdssen
doch bemerken, dass die Amtsthitigkeit, die Uber-
und Unterstellung des Gotthardkommandanten in
etwas viele Artikel zersteut ist und das Zusam-
mensuchen einige Mihe  verursachen mag. Es
diirfte sich dies alles in einen Artikel zusammen-
fassen lassen.

In dem 2. Alinea wird die wichtige Verwal-
tungsstelle ,das Festungsbureau“ aufge-
fihrt und der Chef der Artillerie und des Genies
als stindige Beamtete und Stellvertreter des Gott-
hardkommandanten in Verwaltungssachen aufge-
fihrt. Es ist aber nicht gesagt, wer erster und
wer zweiter Stellvertreter ist. Die Bestimmung
des Dienstreglements § 8 kann hier, da es sich
um Beamtete handelt, nicht entscheiden. Wich-
tig wire es, irgendwo zu sagen, dass diese bei-
den Beamteten in Andermatt domizilieren missen
und stets wenigstens der Eine in dem Festungs-
rayon anwesend sein soll. Die Wahl der Stell-
vertreter diirfte dem eidgen. Militirdepartement
iberbunden werden.

Das 8. Alinea beschaftigt sich' mit der Be-
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soldung des Artillerie- und des Geniechefs. Nener-
dings Dbefestigt sich bei uns die Uberzeugung,
dass es besser sein wiirde, die Besoldungsver-
hiltnisse besonders zu behandeln. v

Aus Art. 28 erfahren wir, dass dem Festungs-
bureau ein Buchhalter beigegeben werden soll.
Der Buehhalter ist jedenfalls eine sehr notwen-
dige Person.

Art. 27 beschiftigt sich mit dem dienst-
lichen Wirkungskreis des Festungsbu-
reaus und dieser scheint richtig begrenzt.

Art. 28 sagl, dass dem Festungsbureau die
beiden Fortverwalter von Andermatt und Airolo
unterstellt seien. Dem erstern sei die Verwal-
tung der Forts Biihl, Bazberg, Furka und an der
Oberalp dbertragen. Es sind. dieses etwas viel
Objekte. Notwendiger schiene zu sagen, ob sich
die Unterstellung nur auf die Verwaltung oder
auch auf die taktische Sicherung beziehen soll.
Ausdriicklich sollte bemerkt werden, dass jedes
Fort bestindig einen Fortkommandanten haben
miisse und dieser fiir Erbaltung des Forts ver-
antwortlich sei.

Art. 29 bezeichnet die Fortverwalter als
Kommandanten der Fortwache (was beildufig ge-
sagt, bereits in Art. 9 geschehen ist) und be-
spricht ihre Funktionen. Der Fortverwalter wird
zwar, wie bestimmt, die Massnahmen zur ersten
Verteidigung der Forts und iibrigen Werke an-
ordnen und iberwachen kdnnen; die Abwehr eines
Uberfalles wird aber dem jeweiligen Fortkom-
mandanten zufallen miissen. Da es sich hier um
die Hauptsache, ,Erhaltung der Forts®, handelt,
ist mehr Bestimmtheit notwendig.

Ad Art. 30. Die Bildung der Fortwach-
ten bietet ein schwieriges Problem. Die Be-
wachung eventuell die Verteidigung der Forts
und die Instandhaltung dieser und des Materials
sind eine unabweisbare Notwendigkeit. Die na-
tionalritliche Kommission sucht die Ldsung in
Verwendung einer Anzahl Arbeiter. Durech die
Bestimmung, dass diese Arbeiter Soldaten der
Festungsartillerie sein sollen, hofft sie den wich-
tigsten Nachteilen zu begegnen. Es mag dies
die zur Zeit zweckmissigste Ldsung sein. Die
Fortwachten auf andere Art aufzubringen, bietet
besondere Schwierigkeit. Die Verfassung ver-

‘bietet dem Bund, stehende Truppen (die hier

notwendig wiren) zu halten. Den Kantonen sind
solche bis zu 300 Mann gestattet, aber keiner
macht davon Gebrauch. Immerhin wire es statt-
haft, einen Kanton zu veranlassen, die Besatzung
gegen Kntschidigung zu dbernehmen, oder wie
es in der Zeit der alten Eidgenossenschaft oft
(so z. B.noch 1792 bei der Besetzung von Basel)
geschehen ist, jeden Kanton zu verpflichten, eine
Anzahl Leute zu der Besatzung zu stellen. Die-
ser Gebrauch ist aber in Vergessenheit geraten.



Noch ein weiteres Mittel wiirde zur Verfiigung
stehen. Es wire dieses: abwechselnd eine An-
zahl Milizen zu der Festungsbewachung zu kom-
mandieren. Wenn auf freiwillige Anmeldung
Ricksicht genommen wiirde, dirfte sich die Be-
satzung ohne zu grosse Schwierigkeit beistellen
lassen. Immerhin darf aber nicht unbeachtet
bleiben, dass die Leute nicht mit den Festungs-
geschiitzen umzugehen wiissten und daher einige
Zeit verstreichen misste, bis sie fir ihre Auf-
gabe befihigt wirden. Aus diesem Grunde mag
das bisher befolgte System zweckmassig sein und
zwar um so mehr, als die Militirarbeiter unter
dem Militarstrafgesetz stehen, was ihnen jeder-
zeit bekannt gegeben werden sollte.

Art. 31. Unterstellung der stindigen Beam-
teten der Gotthardbefestizungen unter das Militér-
strafgesetz ist sehr notwendig. Dies muss in
dem Gesetz ausdriicklich gesagt werden, damit
sich keine Einwendungen machen lassen.

Der IV. Abschnitt behandelt die Inspektionen.
In Art. 32 wird angegeben, was diese umfassen
sollen.

In Art. 33 wird gesagt, wenn der Komman-
dant der Gotthardbefestigungen selbst an einem
Kurs teilnimmt, ,die Inspektion von einem ho-
hern Offizier vorzunehmen sei.* Dies ist zu un-
bestimmt. Jeder Oberst ist ein hoherer Offizier.
Um Missdeutung auszuschliessen, sollte gesagt
werden, ,einem Offizier, der eine hohere Stellung
als der Gotthardkommandant bekleidet¢. In die-
sem Falle wirde das Recht der Inspektion auf
die Mitglieder der Landesverteidigungs-Kommis-
sion beschrinkt.

Art. 34 behandelt die Besichtigungen des Per- |

sonals, Materials und der baulichen Anlagen durch
die betreffenden Waffen- und Abteilungs-Chefs.
Zweckmissig wird vorherige Auzeige an den
Gotthardkommandanten verlangt.

Zu dem 2. Alinea bemerken wir: Dem Chef

des eidg. Militirdepartements ist selbstverstind-

“lich das Recht der Besichtigung gewahrt und
braucht nicht erst gesagt zu werden. — Mit der
Bestimmung, dass die Waffenchefs im Auftrag
des Departements Inspektionen vornehmen,
sind wir einverstanden. Die Abteilungs-Chefs
wirden wir (ausser fiir ihre Branche) weglassen,
dagegen soll dieser Auftrag auch Mitgliedern der
Landesverteidigungs - Kommission erteilt werden
konnen.

Gegen Art. 35, betreffend Aufsicht dber das
Verwaltungs- und Rechnungswesen durch das
Oberkriegskommissariat, lisst sich nichts ein-
wenden. '

Es gibt aber noch einige Bestimmungen, die
sehr notwendig scheinen und die wir vermissen.
Wir wollen diese kurz anfihren:

a. Bei den Ubungen im Hochgebirge, die un-
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gemein anstrengend sind, sollte den Truppen dis
erhdhte Feldverpflegung zugestanden werden,

b. Die Offiziere sollten bei den ohne Vergleich
hohern Preisen an den Sommerkurorten von An.
dermatt, Airolo u.s. w. eine Soldzulage und erhdhtg
Quartierentschidigung erbalten.
¢ Mit der Pferdeberechtigung darf sparsam
umgegangen werden, da die Pferde selten be.
nitzbar sind und der Bergstock mehr gebraucht
wird.

d. Zweckmissig diirfte es sein, der stindigen
Festungsverwaltung einen leichten Wagen und
zwei Tragtiere zur Verfigung zu stellen, Aug
diesen liesse sich mehr Nutzen ziehen als aug
Reitpferden, die nur in seltenen Fillen beniitat
werden konnen.

e. Ein Vorrat von einigen Velocipeds diirfte
Zuweisung einer Radfahrer- Abteilung -entbehrlich
machen.

Da der Gesetzesentwurf, bei vielen zweckmassi-

gen Bestimmungen, doch den Anforderungen nicht

entépricht und nicht zeitgemdiss ist, so ist zu
wiinschen, dass derselbe nochmals durchgesehen
und seine Beratung bis nach Erscheinen der
neuen Militirorganisation verschoben werde.

E.

Eidgenossenschaft.

— (Fur die Wiederholungskurse pro 1894) sieht die
Bundesbotschaft einen Posten von 4,886,088: Fr. vor und
zwar wird dazu bemerkt :

a. Infanterie-Auszug, Im Jahr 1894 ist zu-
niichst das IV. Armeekorps zur Armeekorpsiibung Divi-
sion gegen Division einzuberufen. Im weitern sehen wir .
fir dag III. Armeekorps einen Wiederholungskurs von
12 Tagen, nebst einem Kadreskurs von 4 Tagen vor.
Gern hitten wir auch fiir das I. Armeekorps, das im
folgenden Jahre die Armeekorpsiibungen zu bestehen
hat, einen 8tégigen Schiesskurs in Aussicht genommen,
der als Vorkurs fiir die Armeekorpsiibungen.: gedient und
die Dauer der letztern dann entsprechend reduziert
hitte. Es wire dies namentlich aus dem Grunde hochst
wiinschenswert gewesen, weil in Verbindung mit den
Truppenzusammenziigen Schiessiibungen nicht abgehalten
werden kénnen und infolge dessen die Bataillone des
I. Armeekorps, wenn sie 1894 nicht zu Schlesskursen
einberufen werden, erst 1897, d. h. nach einer 5jihrigen
Unterbrechung, wieder zu einem militirisch geleiteten
Schiessunterricht gelangen werden. Um aber den Vor-
anschlag fiir 1894 nicht mehr als unumginglich notig

| zu belasten, glaubten wir diesen Vor- und Schiesskurs

des I. Armeekorps, dessen Kosten sich auf Fr. 597,000
belaufen wiirden, fallen lassen zu sollen. Die Einbe-
rufung aller 12 Jahrgiinge ist mit Riicksicht auf die
oberflichliche Instruktion, welche die Bataillone in den
abgekiirzten Wiederholungskursen fiir Einiibung des
neuen Gewehres und Reglementes erhielten, unumging-
lich notwendig. Dagegen nehmen wir fiir die Landwebr
im Jahre 1894 keinerlei Ubung in Aussicht, wobei wir
beabsichtigen, von 1895 an wieder regelmissige Land-
wehrwiederholungskurse eintreten zu lassen.

Indem wir 1894 das IIL und IV. Armeekorps einbe-

| rufen und fiir das folgende Jahr das I. Armeekorps die

Armeekorpsiibungen und das II. Armeekorps seine ge-



	Bemerkungen zu dem Gesetzentwurf der nationalrätlichen Kommission über Organisation der Verteidigung der Gotthardbefestigung

